
 
DIE SCHULBEHÖRDE INFORMIERT 
 

WichƟger Hinweis zur Nutzung des Schulgeländes 
 
Trotz seit über zehn Jahren bestehender Hinweistafeln an allen Eingängen kommt es vermehrt zu 
Regelverstössen auf dem Schulareal. Wir weisen ausdrücklich darauf hin: 

 Das Befahren des Schulgeländes (auch mit Scootern, Velos oder Mofas) ist strengstens 
untersagt. 

 Ausgenommen ist ausschliesslich der Veloparcours beim Haupteingang Bahnhofstrasse. 
 Fahrzeuge sind in den dafür vorgesehenen Ständern abzustellen. 

Beschädigungen an Spielplätzen, Sporƞlächen, Rasenflächen, Gebäuden und Einrichtungen 
verursachen erhebliche Kosten und binden Ressourcen, die eigentlich für die Schülerinnen und Schüler 
vorgesehen sind. 
Wir fordern Eltern, Grosseltern und Betreuungspersonen auf, 

 selbst ein regelkonformes Verhalten vorzuleben und 
 ihre Kinder und Schutzbefohlenen entsprechend zu instruieren. 

Hinweis: Bei wiederholten Verstössen behalten wir uns vor, Schadenersatzforderungen zu stellen 
und Bussen zu verhängen. 
Helfen Sie mit, das Schulgelände in gutem Zustand zu erhalten und unnöƟge Kosten in Höhe von 
mehreren Tausend Franken zu vermeiden. 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 

 
Eingang zum Schulgelände von der Heubergstrasse her 



 
Beschädigter Fallschutz durch Scooter und Velos 
 

 
Beschädigte Fassade Heuberghalle  


